
Der Steinkauz
Artenschutz und Planung

im Einklang

Dr. Richard Raskin

www.raskin-ac.de



Inhalt

� praktischer Umgang mit dem Artenschutz in der 
Planung

� Fallbeispiel aus der kommunalen Bauleitplanung
„Hochschulerweiterung der RWTH Aachen“

� Artenschutzbeitrag mit artenschutzrechtlicher 
Prüfung (ASP)

� vertiefte Betrachtung des Steinkauz



Rechtsgrundlage

� Stärkung des Artenschutzes durch das novellierte 
BNatSchG und die neuere Rechtssprechung
(Anpassung an europäische Bestimmungen)

� Artenschutz ist zwingendes Recht (Kleine Novelle)

� artenschutzrechtliche Regelungen im Rahmen der 
Bauleitplanung unterliegen nicht der Abwägung
(� Planungsleitsatz)

� sie bedürfen einer der Rechtskraft des Bauleitplanes 
vorgreiflichen Entscheidung

� bei unzureichender Beachtung können Pläne für 
unwirksam erklärt werden



Erfordernis

� Prüfung der Artenschutzbelange bei allen 
genehmigungspflichtigen Planungs- und 
Zulassungsverfahren

� Artenschutzbeitrag



Fallbeispiel Hochschulerweiterung Aachen

B-Plan RWTH Campus Melaten



Fallbeispiel Hochschulerweiterung Aachen

Naturräumliche Ausstattung

Stadtrand,
Übergang Börde - Eifel:
- offene Feldflur, 
- Gehölze;
- Obstwiese (randlich),
- Kalkmagerrasen (angrenzend)

NSG Wilkensberg



Prüfschritte des Artenschutzbeitrages

1. Festlegung des Untersuchungsrahmens 
(Artenpool, Untersuchungsumfang und -tiefe )

2. Verbotstatbestände (§ 44 BNatSchG)

2.1 Beurteilung

2.2 Vermeidung

3.  ggf. Ausnahmeverfahren (§ 45(8) BNatSchG)



1. Untersuchungsumfang und -tiefe

Fragestellung: Werden artenschutzrechtliche 
Verbote berührt?

erforderlich:

� eine von den konkreten Gegebenheiten des 
Einzelfalls abhängige artenschutzbezogene 
Erhebung

� „allein bei vorliegenden Anhaltspunkten für das Vorkommen 
besonders seltener Arten ist diesen im Rahmen von 
Ermittlungen nachzugehen“
(BVerwG 4 BN 25.04 Stadtentlastungsstraße Kronberg)



erforderliche Angaben und Informationen

� konkret betroffene planungsrelevante Arten

� zu erwartende Beeinträchtigung / Erheblichkeit

� ggf. notwendige Maßnahmen zur Vermeidung, zum 
vorgezogenen Ausgleich oder zur Sicherung des 
günstigen Erhaltungszustandes

� ggf. weitergehende Angaben zum Nicht-
Vorhandensein anderer Lösungsmöglichkeiten

� ggf. Angaben zur bes. Rechtfertigung der Planung
(z.B. zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses)



Festlegung des Untersuchungsrahmens

Artenauswahl :

• Biotopausstattung und Verbreitung

• Auswertung FIS (LANUV)

Fachinformationen:
� LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW) 

(2010): Fachinformationssystem „Streng geschützte Arten in 
NRW“. – http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/ffh-
arten/content/de/index.html



Planungsrelevante Arten nach FIS für MTB 5202

insgesamt 41 Arten:

Vögel (29) �

Fledermäuse (11) �

Krebse (1) -

außerdem vorsorglich:

Schmetterlinge (12) �

Untersuchungsgebiet:

B-Plangebiet 36 ha

+ Umgebung 30 ha



Avifaunistischer Untersuchungsrahmen

3 x nachts (Mai – Juni)Wachtelkönig

4 x abends (März – Juli)Hühnervögel
(Rebhuhn, Wachtel)

BegehungenGruppe

2 x abends (Feb. – März)Eulen
(Stein-, Waldkauz, Waldohreule)

2 x vor Dämmerung im MaiGreifvögel + Grauammer 
(Baumfalke, Habicht)

6 x morgens (März – Juni)Singvögel, Spechte
(Feldvögel, Turteltaube, Grünspecht)

Südbeck et al. (2005): Methodenstandards zur Erfassung der 
Brutvögel Deutschlands.
Artbezogene Empfehlungen für Erfassungstermine und Wertungsgrenzen für 
die Bestandsermittlung bei Brutvögeln (Excel-Tabelle)



Untersuchungsergebnis



2.1 Beurteilung der Verbotstatbestände

• Töten und Verletzen,

• erhebliches Stören sowie

• Beschädigen der Lebensstätte

Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG:



Steinkauz
(Athene noctua )

günstig (atlantische Region)
9.300 Brutpaare (Rang 69)

Erhaltungszustand in NRW

Artenschutz-Steckbrief

RL NRW 3N
RL D 2

besondere Verantwortung NRW´s

Gefährdung

streng geschützt
(EU-ArtSchV Anhang A)
europäische Vogelart

Schutzstatus



Fortpflanzungsstätte „Gut Melaten“



ökologisch funktionale Abgrenzung 
der Fortpflanzungsstätte:

kleinräumiges Brutrevier (5-50 ha)

kurzrasige Nahrungshabitate

� wegfallend durch Bebauung und 
Boulevard (Erschließungsstraße)

Niststätte im Gut Melaten

� bleibt erhalten





Steinkauz

Ausgangssituation:

1 Brutpaar unmittelbar angrenzend,
Nahrungshabitate (ca. 4 ha) werden überplant

Straße: Gehölzabpflanzung und Tempolimit
� keine Verletzung oder Tötung von Individuen

Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG:

Überplanung essentieller Nahrungshabitate
� Beschädigung bzw. Zerstörung einer  

Fortpflanzungsstätte (§ 44 Abs. 1 Nr. 3)



2.2 Vermeidung von Verbotstatbeständen

a) klassische Vermeidungsmaßnahmen:

• Bauzeitenbeschränkung
• Bauflächenbeschränkung
• Abpflanzung der Straßenrandbereiche 
• Geschwindigkeitsbeschränkung
• Restriktive Entnahme von Gehölzen

b) ökologische Baubegleitung

c)  vorgezogener Ausgleich



Ziel:
Eingeräumte Spielräume der EU-Kommission sollen 
bei der Bewertung der Verbote durch Hinwendung 
zu einem funktionalen Beeinträchtigungsverständnis 
genutzt werden.

Es liegt kein Verstoß vor, soweit die ökologische 
Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird (� vorgezogener Ausgleich).

Vor der Kleinen Novelle waren bereits Störungen verboten, wenn 
lediglich einzelne Individuen zu Schaden kamen, gleichgültig ob die 
Art gefährdet oder ungefährdet ist.

§ 44 Abs. 5 BNatSchG



Vorgezogener Ausgleich

vorgezogener Ausgleich in der „guten“ Praxis seit 2006

CEF-Maßnahme (continuous ecological functionality-
measures) 

Anforderungen an die „Maßnahmenplanung“:
• artspezifisch
• vollständig kompensierende Wirkung
• frühzeitig wirksam (keine zeitliche Unterbrechung)
• Nachweis einer Stabilisierung der betroffenen 

Population (Monitoring)

besondere fachliche Erfordernisse



Steinkauz

Ziel des „vorgezogenen Ausgleichs“
1. Erhalt des betroffenen Brutrevieres (Fortpflanzungsstätte)

2. Erhalt der betroffenen lokalen Steinkauzpopulation

Problem
1. Bewohner „reifer“ Kulturökosysteme
2. Bemessung des erforderlichen Umfanges

(fehlendes Erfahrungswissen)

Maßnahmen

1. Optimierung des Revieres am Gut Melaten

2. Neuschaffung von Revieren im räuml. Zusammenhang



Steinkauz

Maßnahmen zur Optimierung und Neuschaffung
von Revieren:

� Umwandlung von Acker in beweidetes Grünland

� Anlage und Pflege von Streuobstwiesen

� Pflanzung und Pflege von Kopfbäumen

� Aufhängen von Niströhren



Maßnahmen zur Erhaltung des Revieres

Erhaltungswahrscheinlichkeit: < 100 %



Ausführungsplan ( Artenschutz mit der Landwirtschaft)



Maßnahmen zur Aufwertung
oder
Neuschaffung von Revieren

räumlicher Zusammenhang:
lokale Population

Planung von Maßnahmen zur 
Verbesserung oder Erweiterung 
bestehender Lebensstätten oder 
der Anlage von Ausweich-
habitaten in 4 Suchräumen



Umsetzung und Ausführung
des vorgezogenen Ausgleichs

Gestuftes Maßnahmenkonzept zur Erhaltung des lokalen 
Steinkauzbestandes aus folgenden Bestandteilen:

1. eingriffsmindernde und -vermeidende 
Maßnahmen (Straßenbegleitgrün, Tempolimit, 
Bauzeitenbeschränkung),

2. Maßnahmen zur Optimierung des Reviers am Gut 
Melaten sowie falls erforderlich

3. Maßnahmen zur Verbesserung oder Erweiterung 
bestehender Lebensstätten oder der Anlage von 
Ausweichhabitaten im Aachener Nordwesten
� Korrekturmaßnahmen (Risikomanagement)



Prüfprotokoll

Darstellung der relevanten 
Ergebnisse des 
Artenschutzgutachtens in 
geeigneter Form

Abhandlung Art für Art

Quelle: Landesbetrieb Straßen NRW (2008)



� frühzeitige Berücksichtigung des Artenschutzes im 
Planungsprozeß
(Akzeptanz auf Seiten des Vorhabenträgers)

� Erfassung nach Standardmethoden

� saubere Abarbeitung der artenschutzrechtlichen 
Prüfung (Prüfprotokoll)

� Ableitung artspezifischer vorgezogener 
Ausgleichsmaßnahmen

� Effizienzkontrolle (inkl. Monitoring)

� Beteiligung der Land- / Forstwirtschaft

Einklang von Artenschutz und Planung



www.raskin-ac.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit





Empfehlungen / Ausblick

� Artenschutzrecht ernst nehmen!

� keine vollständig eigenständige Abarbeitung 
artenschutzrechtlicher Belange, sondern Integration 
in den Planungsprozess (Umweltbericht, LPB)

� praxisgerechte Berücksichtigung des 
Artenschutzrechtes
z.B. Kataster der planungsrelevanten Arten
(pot. Vorkommen, Monitoring)

� kommunale Artenhilfsprogramme, v.a. für kritische 
Arten (landesweit schlechter bzw. ungünstiger EHZ)
„vorgezogener Ausgleichspool“



Angst vor den „Baustoppern“

„Deutschlands schlimmste Blockierer sind
Molche, Großtrappen und Feldhamster“

(Welt Nov. 2004)

Kammmolch
� verhindert Weiterbau der A 49 in Hessen

Großtrappe
� Ausgleich ICE-Strecke kostet 273.000 € je Vogel

Wachtelkönig
� verhindert Neubau einer Großsiedlung in Hamburg

Feldhamster
� blockieren 12.000 Arbeitsplätze bei Aachen



Artenpool: geschützte Arten

Definition geschützter Arten: § 7 Abs. 2 Nrn. 13 bis 14 BNatSchG

� in NRW 1.100 Tier- und Pflanzenarten



Artenpool: geschützte Arten

„Nur national“ besonders geschützte Arten sind bei Planungs-
und Zulassungsverfahren von den Verboten freigestellt
(§ 44 Abs. 5 BNatSchG, seit Kleiner Novelle 2007)



Naturschutzfachliche Auswahl derjenigen Arten, die im 
Sinne einer Art-für-Art-Betrachtung einzeln zu 
bearbeiten sind:

� europäische Vogelarten (134 von ~250 Arten)

übrige Arten:
- keine bodenständigen Populationen in NRW
- „Allerweltsarten“ mit günstigem Erhaltungszustand
- keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen oder
relevante Zerstörung von Lebensstätten zu erwarten

ggf. im Planungsverfahren Bearbeitung weiterer Arten klären (z.B. 
bedeutende lokale Populationen, Gefährdung im Naturraum)

Planungsrelevante Arten



ungleiche Verteilung auf taxonomische Gruppen:
gut - Säuger, Vögel, Amphibien u. Reptilien, schlecht - Insekten, Krebse u. 
Pflanzen, fehlend - Fische)


